
 

 

Zulassungsvollmacht und Einzugsermächtigung 

Hiermit bevollmächtige ich 

 

Name, Vorname: 

 

Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße): 

 

 

Herrn/Frau/Firma 

 

Name / Firmenname, Vorname: 

 

das Fahrzeug mit der  

 

Fahrzeugidentifikationsnummer (Fahrgestellnummer): 

 

amtliches Kennzeichen: 

 

auf meinen Namen bei der Zulassungsbehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises zuzulassen. 

Des weiteren erkläre ich mein Einverständnis, dass die aus der Fahrzeugzulassung resultierende Kraftfahr-
zeugsteuer durch das für die Erhebung dieser Steuer zuständige Finanzamt von meinem nachstehend genann-
ten Girokonto eingezogen wird ( Einzugsermächtigung) 

 

Kontoinhaber/in (Name, Vorname) 

 

Kontonummer: 

 

Bankleitzahl: 

Da ab dem 01.01.2006 die Zulassung eines Fahrzeuges für den Fall, dass Kraftfahrzeugsteuerrückstände aus 
vorherigen Fahrzeugzulassungen bestehen sollten, von der Zulassungsbehörde verweigert werden muss, erklä-
re ich mein Einverständnis, dass zu einem solchen Sachverhalt dem/der Zulassungsbevollmächtigten Auskunft 
gegeben werden darf.  

Hinweis: 

Sofern der Fahrzeughalter über kein Girokonto verfügen sollte, so ist eine Fahrzeugzulassung ab dem 
01.11.2005 nur nach Vorlage einer entsprechenden Ausnahmebescheinigung des jeweiligen Finanzamtes mög-
lich. 

Sofern Rückstände aus Kfz-Steuern bestehen sollten, so ist die Fahrzeugzulassung ab dem 01.01.2006 nur 
nach Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung des jeweiligen Finanzamtes möglich. 

Bitte beachten Sie, dass diese Vollmacht nur im Zusammenhang mit der Vorlage des Personalausweises oder 
Reisepasses des Vollmachtgebers anerkannt werden darf.  

Unabhängig hiervon muss sich auch der Bevollmächtigte ausweisen können. 

Die Bevollmächtigung umfasst auch die Beantragung einer bestimmten Buchstaben- und Zahlenkombination. 

 

   

Ort  Datum 

   

   

Unterschrift des Vollmachtgebers / Kontoinhaber  
( bei Firmen zusätzlich Firmenstempel ) 

 Unterschrift des/der abweichenden Kontoinhaber(in) 
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